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43. Jahrgang Nr. 9 Erscheint: 10 x im Jahr 
30. September 2025   Auflage: 110 Stück 
   Jahresabo: Fr. 25.00 
 

 
 

 

Redaktionsadresse: Gemeindeverwaltung, 4436 Liedertswil 
 Tel. 061 / 961 92 02, Fax 061 / 963 92 08 
 Homepage: www.liedertswil.ch 
 E-Mail: info@liedertswil.ch 
   
Redaktionsschluss: 25. des Monats    (Ende Juli und Dezember erscheint kein Dorfblatt) 

Inserate: pauschal pro Inserat Fr. 15.--, Dorfvereine gratis 
       

 
 

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung: 
Dienstag 17.30 – 18.30 Uhr 
Donnerstag 09.30 – 11.00 Uhr 
Gemeindeverwaltung Tel. 061 961 92 02 
Geschäft Urban Hofer, Verwalter Tel. 061 791 12 12 
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Mitteilungen aus der Einwohnerkontrolle 

 
Zuzug Rossi Claudio   01.07.2025 
 Lengacher Janine   01.07.2025 
 Tufan Alim   08.07.2025 
 Bourgin Simon   01.08.2025 
 Berrendorf Kim   01.08.2025 
  
 
Wegzug Kalbermatten René   31.07.2025 
 Huber Kalbermatten Stefanie  31.07.2025 
 Galli Tiziano   11.08.2025 
 Rudin Gregor   11.09.2025 
 

Themen von Behandlungen aus dem Gemeinderat 

 
- SBB / BLT ÖV-Anschluss 
- Baugesuch Reigoldwilerstrasse 2a 
- Ausschreibung Winterdienst 
- Beschlussfassung Versorgungsregion Gemeindebeiträge Spitex 
- Quellwasser Schutzzonen 
- Ressortberichte 
- Diverse Kenntnisnahmen und Verschiedenes 
 
 

Ausschreibung Winterdienst 

 

Viele Jahre hat Chrigel Koller den Winterdienst auf dem Tschoppenhof zuverlässig 
ausgeführt. Nun hat er angekündigt, dass er diese Aufgabe in der kommenden 
Wintersaison nicht mehr übernehmen wird. 

Interessierte Personen oder Firmen mit entsprechender Infrastruktur oder der 
Bereitschaft, den Winterdienst mit eigener Gerätschaft durchzuführen, werden 
gebeten, sich beim Gemeinderat zu melden. 

 
 

Leinenpflicht / Hundekot auf Sport-/Spielplatz 

 
Vom 1. April bis 31. Juli gilt in den Wäldern von Baselland eine Leinenpflicht für 
Hunde. Diese wird zum Schutz der Wildtiere während der Brut- und Setzzeit verfügt. 
 
Zudem gilt gemäss §4 unseres Hundereglements, dass innerhalb des Dorfes 
immer ein Leinenzwang besteht. Weiter regelt §5, dass Hunde auf dem Sport- und 
Spielplatz (hinter dem Gemeindehaus) keinen Zugang haben. Die Hundehalterinnen 
und Hundehalter sind generell zur Beseitigung des Kots ihrer Hunde auf öffentlichem 
oder fremdem privatem Areal verpflichtet. Dies gilt ebenfalls für landwirtschaftliche 
Wiesen und Nutzungsflächen. 
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Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 

 
Ab dem 1. Oktober 2025 gelten wieder die gewohnten Öffnungszeiten  
der Gemeindeverwaltung: 
 

• Dienstag: 17.30 – 18.30 Uhr 
• Donnerstag: 09.30 – 11.00 Uhr 

 

Der Gemeindeverwalter, Urban Hofer, befindet sich weiterhin auf dem Weg  
der Genesung. Er ist jedoch nach wie vor zu 100% krankgeschrieben und eine 
schrittweise Wiedereingliederung in die Arbeitswelt steht derzeit noch aus. 
 

Die Aufgaben des Gemeindeverwalters werden stellvertretend von Stefano Sacco 
übernommen, der dabei tatkräftige Unterstützung von Urban Hofer sowie dem 
Gemeinderat erhält. 
 

 

 

Die HOFER Treuhand + Immobilien AG dankt den Mitgliedern des Gemeinderates 
herzlich, welche in der Zwischenzeit die Schalteröffnungszeiten am Dienstag 
wahrgenommen haben. 
 

In dringenden Fällen können Sie sich an die externe Büro-Nummer 061 791 12 12 
wenden.  
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Aus der Informations- und Beratungsstelle Waldenburgertal plus 
 
Die Gesundheitskosten beschäftigen uns jedes Jahr von Neuem. Für das Jahr 2026 
ist erneut mit steigenden Krankenkassenprämien zu rechnen. Besonders markant 
sind die Kostensteigerungen im Bereich Pflege, insbesondere bei der Betreuung 
durch Angehörige. Diese Entwicklung hängt sowohl mit der alternden Bevölkerung 
als auch mit einem Bundesgerichtsurteil von 2019 zusammen, das die Anstellung 
und Entlöhnung pflegender Angehöriger ermöglicht. 
 
In der Folge sind zahlreiche private Anbieter entstanden, deren Geschäftsmodell auf 
der Vermittlung von Pflegeleistungen durch Angehörige basiert. Während die 
pflegenden Angehörigen lediglich einen Teil der ausbezahlten Gelder erhalten, 
verbleibt ein erheblicher Anteil, bis zu 60%, bei den Firmen. Auswertungen des 
Bundes aus dem Jahr 2024 zeigen auf, dass private Organisationen durchschnittlich 
2.5-mal mehr Pflegestunden verrechnen, als öffentlich-rechtliche Organisationen. 
 
Daraus ergibt sich ein dringender Handlungsbedarf: Eine restriktivere 
Bewilligungspraxis, verstärkte Kontrollen sowie die Anpassung der Tarife sind 
notwendig, um Gemeinden und Kantone finanziell zu entlasten und die Qualität der 
Pflege sicherzustellen. Erste Schritte wurden in einigen Kantonen bereits 
unternommen, Basel-Landschaft hinkt hier noch hinterher. 
 
Positiv hervorzuheben ist ein neues Non-Profit-Angebot von Caritas und den beiden 
Spitex-Verbänden der Kantone Baselland und Basel-Stadt. Dieses Modell setzt auf 
Zusammenarbeit und soll die Kosten für Gemeinden senken, gleichzeitig aber eine 
qualitativ hochwertige Betreuung gewährleisten. 
 
Für betroffene Personen empfiehlt es sich, sich vor Vertragsabschlüssen umfassend 
zu informieren und die Beratungsangebote in Anspruch zu nehmen. In der 
Versorgungsregion Waldenburgertal plus steht für Fragen rund um Alter die 
Informations- und Beratungsstelle mit Rat und Tat zur Verfügung. Diese wird im 
Auftrag der Gemeinden durch Pro Senectute beider Basel geführt. 
 
Informations- und Beratungsstelle Waldenburgertal plus 
Pro Senectute beider Basel 
Bahnhofstrasse 4, 4410 Liestal 
Tel. 061 927 92 55 | beratung@ibs-wplus.ch 
 
Caritas beider Basel 
Lindenberg 20, 4058 Basel 
Tel. 061 691 55 55 | info@caritas-beider-basel.ch 
 
 

 

mailto:beratung@ibs-wplus.ch
mailto:info@caritas-beider-basel.ch
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«Raum des Abschieds» 
Seniorenzentrum Gritt 
Die sanierungsbedürftige, marode 
Aufbahrungshalle St. Peter wird per 1. 
September 2025 stillgelegt. 
Der Gemeinderat ist höchsterfreut eine 
perfekte, kostengünstige Alternative 
gefunden zu haben. 
Als Alternative konnte die Friedhofs-
Kommission St. Peter und die 
Gemeinderäte Oberdorf, Niederdorf, 
Liedertswil eine Vereinbarung mit dem 
Seniorenzentrum Gritt abschliessen. 

• Kostengünstige 
Benutzungspauschale 

• Sehr pietätvolle und moderne 
Einrichtung 

• «Privater», direkter Zugang für die 
Trauerfamilie (Hintereingang im 
Untergeschoss Seniorenzentrum 
Gritt, 7 x 24h) 

• 7 x 24h Einlass für die 
Bestattungsunternehmer 

 

 
Für den Gemeinderat – Andrea Gisler, Friedhofskommission 
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